
MAX-PLANCK-INSTITUT
ZUR ERFORSOHUNG VON

KRIMINALITAT, SICHERHEIT UND RECHT

Hinweise für die Benutzung
der Gästeappartements in der Furstenbergstral3e

Das Max-Planck-Institut steUt für Gastwissenschaftler sieben Einzelzirnrner und em Doppeizimmer zur

Anmietung zur Verfügung.

Einzelzirnrner: Nur zur Einzelanmietung geeignet. Auf Anfrage kann für

einen begrenzten Zeitraum em Zustelibett angemietet werden.

II

Doppeizimmer: Barrierefrei, Nutzung als Einzel- oder Doppeizimmer von bis zu vier

Personen maglich (gro1e Ausziehcouch).

Zur Orientierung und zur Erhaltung der Wohnqualität gelten für jeden Gast die folgenden Regein, die Bestandteil

des Mietvertrages sind bzw. deren Anerkennung Voraussetzung für das Zustandekommen des

Mietverhältnisses ist. Wir bitten darum, diese Regein einzuhalten sowie die Hinweise, die der Sicherheit und der

Administration dienen, zu beachten.

Die Regein sollen dazu dienen, den Aufenthalt in den Appartements für die Gäste so angenehrn wie moglich zu

gestalten.

1. Dauer des Aufenthaltes, Stornierung und Stornogebühren

1.1. Die Gästeappartements können für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten gernietet werden. Eine
Verlangerung urn weitere drei Monate ist nach Absprache mit der Appartementverwaltung, nachfolgend
Housing genannt, möglich. Nur über housing@csl.mpg.de registrierten Gästen ist die Ubernachtung in den
Gästeappartements gestattet.

1.2. Die Gäste sind berechtigt, vor Mietbeginn vom Vertrag zurückzutreten. rn FaMe eines soichen
Rücktritts/Storno wird vom Verrnieter (Max-Planck-lnstitut) eine Entschädigung geltend gernacht, und zwar
wie folgt:

Rücktritt bis 45 Tage vor Mietbeginn 10 % des gesamten Mietpreises
Rücktritt 44 bis 33 Tage vor Mietbeginn 30 % des gesamten Mietpreises
Rücktritt 32 bis 22 Tage vor Mietbeginn 60 % des gesamten Mietpreises
Rücktritt 21 bis 12 Tage vor Mietbeginn 80 % des gesamten Mietpreises
Rücktritt 11 Tage vor Mietbeginn bis Mietbeginn 90 % des gesamten Mietpreises

1.3. Die Rechnungsstellung der Rücktrittsgebühren erfolgt nach Ablauf des ursprünglich gebuchten

Aufenthaltes. Solite es dern Institut moglich sein das Apparternent in diesem Zeitraum zu vermieten,
werden die Rücktrittsgebühren urn die Dauer der Neuverrnietung reduziert.
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2. Reiseabbruch / vorzeitige Abreise

2.1. Em Abbruch des Aufenthaltes bzw. eine frühere Abreise des Mieters verpflichtet den Vermieter nicht zur
Erstattung von Leistungen oder Teilleistungen aus dem Mietvertrag. Der Vermieter ist bei Abbruch durch
den Gast nicht zur Weitervermietung an Dritte verpflichtet.

2.2. Sollte es dern Institut jedoch mäglich sein das Appartement nach der vorzeitigen Abreise wieder zu
vermieten, wird die bereits bezahlte Miete urn die Dauer der Neuvermietung reduziert.

Tierhaltung

Das Mitbringen von Haustieren und Tierhaltung ist grundsatzlich nicht gestattet.

4. Sorgfaltspflicht

Der Gast verpflichtet sich, die Einrichtung und die Gegenstande in seinern Apparternent und in den
Gemeinschaftsräurnen sowie die Grunanlagen nebst Innenhof pfleglich zu behandein. Mangel, Schäden
und Verlust an bzw. von Einrichtungsgegenständen und Inventar sind sofort an Housing zu melden. Wenn

sie auf eigenes Verschulden oder Verschulden der Besucher zurückzuführen sind, sind die dadurch
verursachten Kosten vorn Gast zu tragen.

Mit Rücksicht auf die Bewohner der anderen Gästeappartements und die Nachbarn ist zwischen 22.00 Uhr
und 7.00 Uhr im gesamten Gebäude und irn Au0.enbereich Lärrn zu verrneiden; soweit wie möglich auch zu
den anderen Zeiten.

rn gesamten Gebäude, auch in den Gasteappartements und Aufenthaltsräumen, ist Rauchen nicht erlaubt.
Aschenbecher befinden sich irn Innenhof.

Das Anbringen von Nageln, Haken, Klebestreifen etc. an Wänden, TUren oder Mobiliar ist nicht gestattet.

Veranderungen an der Einrichtung der Appartements und der Gemeinschaftsräurne dürfen nicht
vorgenommen werden.

Aus Umwelt- und KostengrUnden bitten wir darum, sparsam mit Strorn und Wasser umzugehen.

Vor der Abreise sind alle personhichen Gegenstände aus dem Gästeapparternent zu entfernen.
Insbesondere dürfen keine Lebensrnittel und Lebensmittelreste oder anderweitige Verbrauchsrnaterialien
(z. B. Waschrnittel) zurUckgelassen werden.

Wertsachen, Versicherung

5.1. Für Wertsachen, Geld und andere personliche Gegenstande in den Appartements kann vorn lnstitut keine
Haftung übernommen werden.

5.2. Das Max-Planck-lnstitut verfügt aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften über keine
Hausratversicherung.

6. Inventar, ZimmerschlUssel, Zugangschip

6.1. Inventar
Die Gäste finden beirn Einzug em Verzeichnis des vorhandenen Inventars vor. Es wird ernpfohlen, das

Vorhandensein zu überprufen und bei nicht vollstandigern Inventar dies innerhalb der ersten drei Tage an
housingcsl.rnpg.de zu melden. Wird das Fehlen von Inventar nach Beendigung des Aufenthaltes
festgestellt, wird auf Kosten des zuletzt im Appartement wohnhaften Gastes Ersatz beschafft.



6.2. Zimmerschlüssel
Die Appartements und die AuI3,entüren sind aus SicherheitsgrUnden verschlossen zu halten. Der SchlQssel

darf nicht an andere Personen weitergegeben werden und ist mit Sorgfalt aufzubewahren. Das
Abhandenkommen des Schlüssels, z. B. durch Verlieren oder Diebstahl, führt zu Anderungen in der
SchlieRanlage, die mit hohen Kosten für das Auswechseln und den Einbau von Schlössern sowie das
Anfertigeri von Schlüsseln verbunden sind. Unabhängig vom Verschulden sind diese Kosten von dem Gast
zu tragen, der das Appartement bewohnt. Der Verlust des Schlüssels ist unverzUglich an Housing zu
melden, damit entsprechende SicherungsmaRnahmen getroffen werden können. SchlUssel bzw.
SchlQsselkopien dürfen nicht angefertigt werden.

6.3. Zugangschip
Der Zugangschip darf nicht an andere Personen weitergegeben werden und 1st mit Sorgfalt
aufzubewahren; das Abhandenkommen, z. B. durch Verlieren oder Diebstahi, st unverzUglich an
accesscsl.mpg.de zu melden, von wo aus die Ausstellung eines neuen Zugangschips veranlasst wird.

Teleton, Internet, Post

Jedes Gästeappartement ist mit einem Internet- und lelefonanschluss mit eigener Durchwahlnummer
ausgestattet.

7.1. Hausinterne Telefonate sowie die Internetnutzung sind kostenfrei. Nähere Informationen hierzu sind der
Zimmerbroschüre zu entnehmen.

7.2. Pakete und Päckchen können eider nicht angenommen werden und müssen an eine Packstation geliefert
werden.

8. Reinigung der Appartements, MUllentsorgung, Lüften

Die Reinigung des Appartements inklusive Küche sowie die Müllentsorgung obliegt dem Gast. DarUber
hinaus wird jedes Appartement einmal wöchentlich nach einem vorher vereinbarten Zeitplan durch
Reinigungspersonal grundlich gereinigt:
Das Reinigungspersonal reinigt den Boden, alle Oberflächen und das Badezimmer. Die Handtücher werden
einmal wöchentlich gewechselt, die Bettwäsche alle 2 Wochen. Für den Tag der Reinigung sind die
Oberflächen, Ablagen sowie der Koch- und Spülbereich frei zu räumen, da die Reinigungskrafte
angewiesen sind, private Gegenstände nicht anzufassen. Des Weiteren dürfen und können sie keine
zusätzlichen Aufräum- oder Reinigungsarbeiten übernehmen.

Beim Auszug sind die Appartements ordentlich zu hinterlassen. Das Geschirr ist gespUlt und abgetrocknet
in die Schränke zu stellen. Alle persönlichen Gegenstände sind aus dem Zimmer und den Schränken zu
entfernen.

Zusätzliche Reinigungsutensilien (Besen, Handfeger mit Kehrblech, Lappen, Putzmittel etc.) sind in dem
Waschraum 217 auf der gleichen Etage zu finden.

8.1. Informationen über die regelmäl3,ige Müllentsorgung und die Regelungen der Stadt Freiburg zur
Mülltrennung (mehrsprachig), um deren Beachtung gebeten wird, liegen in jedem Appartement aus.
Entsprechende Mülltonnen befinden sich im Eingangsbereich des Gebäudes.

8.2. Für eine regelmaRige Lüftung der Appartements haben die Caste Sorge zu tragen. Auch im Winter ist
Lüften erforderlich. Hierzu bitte die Heizung ausdrehen und das Fenster für eine kurze Zeit (ca. 15
Minuten) drei bis vier Mal tagtich öffnen (sog. ,,Sto1Iüften").
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Waschmaschine, Trockenautomat

Die Benutzer des Wäscheraumes verpflichten sich zur sachgemaRen Behandlung der Waschmaschine und
des Trockners. Bedienungsanleitungen für die Geräte sind in der Zimmerbroschüre (dt. u. engi.) zu finden.

Entsprechende Wertmarken sind am Empfang des Institutes im Hauptgebaude, Günterstalstralle 73

erhältlich.

Für das Trocknen der Wäsche soil der Trockner genutzt werden, da das Wäschetrocknen in den
Gasteappartements nicht gestattet ist.

Für Schäden durch unsachgemaFe Behandlung ist Schadensersatz zu leisten, wenn sie auf eigenes

Verschulden oder Verschuiden der Besucher zurückzuführen sind.

10. Parkmöglichkeiten

Für die Gasteappartements stehen eider keine eigenen Au1enparkplätze zur Verfügung. Für PKW und
andere Fahrzeuge der Gäste sind ausreichend kostenfrele Parkplätze an den Seitenstreifen der
umliegenden StraRen vorhanden.

rn Ubrigen ist das Parken auf dem Gelände der beiden Gebäude des Institutes untersagt, urn die Zufahrt
von Feuerwehr und Krankenwagen nicht zu behindern.

Mieter der Appartements haben die Mögiichkeit, in der Tiefgarage des Gebäudes in der Günterstaistraf.e
73 einen Steiipiatz anzumieten (Preise entnehmen Sie bitte der Homepage).

Appartementbewohner, die einen Steiipiatz in der Tiefgarage gemietet haben, sind verpfiichtet bei Em- und
Ausfahrt oder sonstigem Offnen des automatischen Tiefgaragentores am Tor zu warten, bis es voiiständig
geschiossen ist. Em Unterlassen kann haftungsrechtiiche Foigen nach sich ziehen, da hierdurch Unbefugte
in das Gebäude gelangen können.

11. An- und Abreise

Anreisende Gäste meiden sich zu den Offnungszeiten am Empfang des Max-Pianck-Institutes in der
GünterstaistraRe 73. Aullerhaib der Offnungszeiten steht am Eingang zu den Gasteappartements in der
FürstenbergstraRe em Schlüsseisafe zur Verfügung. Die Handhabung wird bei Bedarf separat bekannt
gegeben.

Abreisende Gäste kännen die Appartementschiussei entweder zu den Offnungszeiten am Empfang
zurückgeben oder auf dem Tisch im Apartment liegen lassen.

12. Sicherheitshinweise

Die Feuerwehr ist bei einem Brand mogiichst frühzeitig zu benachrichtigen:
Telefon: 112.

Treppen und Fiure sind als Fiuchtwege grundsätziich frei zu haiten.

Der nächste Verbandskasten befindet sich im Waschraum.

Bei einem Brand oder anderen Katastrophen ist die auf den Fiuchtwegepianen markierte Sammeistelie
umgehend aufzusuchen.

Um einen ungehinderten Zugang für die Feuerwehr oder Rettungsdienste im Notfali zu ermogiichen,

darf die Gebäudezufahrt nur zum kurzfristigen Em- und Ausiaden befahren werden.
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Fahrräder dürfen in den Appartements, Gemeinschaftsräumen und auf den Fluren nicht abgestellt

werden. Zu diesem Zweck sind vor dem Gebäude Fahrradständer angebracht.

Türen sind geschlossen zu halten, insbesondere die Auaenturen.

Bel Unwetter sind Türen und Fenster fest zu verschliellen.

Unbekannten und für das Institut fremde Personen ist der Zugang zu den Gebäuden nicht gestattet.

Atle Zutrittsberechtigten verfügen über einen entsprechenden Zugangschip.

Vor der Nutzung der zur Verfugung gesteitten elektrischen Geräte sind die Bedienungshinweise zu

beachten und zu befolgen. Diese sind in der Zimmerbroschüre zu finden.

Die Benutzung anderer als der in den Gästeappartements bereit gesteliten elektrischen KUchengeräte ist
aus Sicherheitsgrunden nicht gestattet. Dies betrifft beispielsweise Raclettegerate, elektrische Woks,
Reiskocher etc.
Der bereitgestellte Wasserkocher darf nur zum Erhitzen von Wasser verwendet werden. Für die
Zubereitung von Tee, Kaffee oder hei1er Mitch ist dieses Gerät nicht geeignet. Hierzu sind bereitstehende
Kaffee- oder Teekannen bzw. em Topf zu verwenden.

Offenes Feuer, insbesondere das Anzünden von Kerzen, ist in den Gasteappartements nicht gestattet.

Das Grillen ist auf dem gesamten Anwesen nicht ertaubt.

Vor dem Verlassen des Appartements ist zu beachten:
¯ elektrische Geräte ausschalten
¯ Lichter ausschalten
¯ Heizkärper zurückdrehen
¯ Fenster schIie1,en

13. Verbindlichkeit der Benutzungshinweise der Gästeappartements

Die Benutzungshinweise gelten für alle Gäste der Appartements wie auch für deren Besucher.

Wer mehrfach oder schwerwiegend gegen diese verstöl3,t, kann vom Aufenthalt in den Gästeappartements
des Max-Planck-lnstitutes ausgeschtossen werden.

14. Schlussbestimmungen

Die Benutzungshinweise treten mit Veroffentlichung im Internet in Kraft und ersetzen alle vorhergehenden
Benutzungsregeln für die Gästeappartements des Max-Planck-Institutes.

Freiburg, den 02.12.2024

Bianca Krutsch, Verwaltungsleiterin
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